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Sehr geehrter Herr Präsident, 

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: 

„Zum Jahresende 2016 wurde die Erstaufnahmeeinrichtung in der Frie­

derikenstraße 37 in Leipzig endgültig geschlossen. Nach Auskunft des 

SMI in Antwort auf die Kleine Anfrage 6/6735 läuft der Mietvertrag für 

die Immobilie bis Ende Juni 2020. Informationen über Nachnutzungs­

möglichkeiten konnten seinerzeit noch nicht gegeben werden." 

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Welche Nachnutzungsmöglichkeiten wurden inzwischen für 

die Immobilie Friederikenstraße 37 in Leipzig geprüft und wel­

che Nachnutzungsmöglichkeit wurde dabei ggf. gefunden? 

Für die Anmietung Friederikenstraße 37 wurde geprüft, ob Nachnutzungs­

möglichkeiten durch die Polizei bestehen. Seit Mai 2017 wird die Anmietung 

durch die Polizeidirektion Leipzig zur Durchführung des Polizeitrainings ge­

nutzt. 
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Frage 2: Welche Verhandlungen in Bezug auf die Nachnutzung oder in Bezug auf 

eine vorzeitige Beendigung des Mietvertrages werden derzeit geführt? 

Derzeit werden keine Verhandlungen zur Nachnutzung bzw. vorzeitigen Beendigung 

des Mietvertrages geführt. 

Frage 3: Welchen Mietzins errichtet der Freistaat für die Nutzung der Immobilie 

Friederikenstraße 37? 

Von einer öffentlichen Beantwortung wird abgesehen. 

Einer Beantwortung stehen Rechte Dritter im Sinne des Artikels 51 Absatz 2 der Ver­

fassung des Freistaates Sachsen entgegen. Bei der Beantwortung der Frage würden in 

unzulässiger Weise Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Saalegrund Entwicklungs 

GmbH (Vermieter) offenbart. 

Der Mietvertrag vom 28. Januar 2015 enthält zur Wahrung dieser Betriebs- und Ge­

schäftsgeheimnisse des Vermieters eine Geheimhaltungsklausel, wonach dem Mieter 

(Freistaat Sachsen vertreten durch den SIB) die Erteilung von Auskünften zu den Inhal­

ten des Mietvertrages nur mit ausdrücklicher Zustimmung durch den Vermieter gestat­

tet ist. Die ausdrückliche Zustimmung des Vermieters zur Weitergabe von Informatio­

nen liegt nicht vor. 

Nach dem Beschluss des BVerfG vom 14. März 2006 werden als Betriebs- und Ge­

schäftsgeheimnisse alle auf ein Unternehmen bezogenen Tatsachen, Umstände und 

Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personen­

kreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes 

Interesse hat. Betriebsgeheimnisse umfassen danach im Wesentlichen technisches 

Wissen im weitesten Sinne. Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmänni­

sches Wissen. Zu derartigen Geheimnissen werden auch vertragliche Konditionen ge­

zählt, durch welche die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Betriebes maßgeblich be­

stimmt werden. Bei dem Mietzins handelt es sich um eine interne Information, an deren 

Vertraulichkeit und Nichtveröffentlichung der Vermieter aus geschäftspolitischen und 

strategischen Gründen ein sachlich begründetes Interesse (Betriebs- und Geschäfts­
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geheimnis) hat. So könnten mit der Veröffentlichung des Mietzinses mögliche weitere 

Vertragsverhandlungen des Vermieters erheblich beeinträchtigt werden und die Ver­

handlungsposition der Saalegrund Entwicklungs GmbH schwächen. Weiterhin kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte durch die Veröffentlichung Rückschlüsse auf 

die Bonität des Vermieters ziehen. Auch dies würde für mögliche Geschäftspartner/­

konkurrenten einen Wissensvorsprung bedeuten, was ebenfalls zu einer Schwächung 

der Verhandlungsposition des Saalegrund Entwicklungs GmbH bei ihrer Tätigkeit am 

Markt führen kann. Die Abwägung zwischen dem verfassungsrechtlich geschützten 

Interesse der Abgeordneten an der Beantwortung ihrer Frage und dem ebenfalls ver­

fassungsrechtlich geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ergibt, dass die Fra­

ge nicht zu beantworten ist, da eine Veröffentlichung der Geschäftstätigkeit der Saa­

legrund Entwicklungs GmbH schaden könnte. Die Bewahrung des Betriebs- und Ge­

schäftsgeheimnisses des Vermieters steht insofern der Verpflichtung der Staatsregie­

rung zur öffentlichen Beantwortung der Frage im Parlament entgegen. 

Die Staatsregierung ist jedoch bereit, im Wege der nichtöffentlichen Informationsüber­

mittlung im zuständigen Ausschuss des Sächsischen Landtages in nichtöffentlicher 

Sitzung die Angaben mündlich vorzutragen. Hierdurch bleiben sowohl die durch Art. 51 

Abs. 2 SächsVerf geschützten Rechtsgüter, als auch der Informationsanspruch des 

Parlaments aus Art. 51 Abs.1 SächsVerf gewahrt. 
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